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Annexe ri«i krotooole Xr. XVII äe 184 ^.

II6880» . Oer § . 4 der dureb den 8uxxl6M6lltarartikel X . sum allgemeinen

Begulativ kür die gleiebkörmige Siebung der 8ebiffe aus dem

Bbeine erbobenen Bestimmungen ( Anlage Z . des Protokolls Nr .

XIII . von 1837 ) sebreibt vor , dass , wen » die ^ .iebbereebnung

ein grösseres Oewiebt ergiebt , als das Nanikest des 8ebiKers ,

dieser Nebrbekund naeb der ^ iebe jedesmal mit sur Verzollung

angesetrt werden soll . Dieser erhobene Kbeinroll von dem

Nebrbekund soll späterbin wieder 2urüekbe 2ablt werden , wenn

der 8ebiiker , se^ es dureb kevision der vielte oder dureb Verili -

cation bei der Ausladung einen genügenden Beweis darüber

beibringt , dass er dureb die Urbebung des Bbein^olles naeb der

^ iebe prägravirt worden ist , Oie strenge ^ uskübruug dieser Vor-

sebrikt be ^üglieb der Verzollung des dureb die ^ iebbsrecbnung

ermittelten Nebrbekundes kübrt su Härten gegen die 8ebiKer und

ru krägravationen , welebe dureb das biergegen an die Hand ge¬

gebene Nittel nur in seltenen Bällen wieder ausgeglieben werden

können .

Oie Siebung eines 8ebilkes kann nämlieb aucb bei der gröss¬

ten 8orgkalr nie mit einem soleben Orad von (Genauigkeit

gescbeben, dass der bierdureb ermittelte kubisebe Inbalt der ein-

rielnen Oeeimetersebiebten mit dem entspreebenden Oewiebt der

Oadung gan2 genau übereinstimmt ; bei grösseren 8ebiüen beträgt

der Ontersebied immer bis ru 50 —60 (Zentner mebr oder we¬

niger . Wäbrend einer längeren Beise versenkt sieb der 8cbilks-

körper dureb das Uinssugen von Wasser von aussen immer

mebr. Bäbrr ein solebes 8ebilk bei Kegen oder keuebter Witter¬

ung , so wird dureb die Nässe des 8egel - und lauwerks , und

dureb das ^ rrrieben der Oüter selbst , die Uinsenkung des

8cbiües noeb vermebrt werden , ^ uk diese Weise werden aucb

bei ganr: unveränderter Oadung bei den ruletrt berübrten Bbein-

Lollämtern bäulig grössere liekgange von einigen (Zentimetern

gekunden, als bei der ersten ^ iebauknabme am Ort der Umla¬

dung , und es muss naeb dem angekübrten Begulativ der Nebr -

bekund an Oewiebt rur Verzollung angesetLt werden , obgleieb

die keste Oeber ^euguug vorliegt , dass der 8cbilker diese (Quanti¬

tät niebr geladen bat .
Oie Beibringung einer amtlicben Lesebeinigung dureb die 8cbitker,

dass bei der Ausladung an Oewiebt niebt mebr gesunden worden ,

als in dem Nanikest declarirt war , ist mir Weitläufigkeiten und

Zcbwierigkeiten verbunden , da niebt alle Ladungen in Orten mit



öKentlicben Waaganstalten ausgeladen , viele Oüter bei 6er Aus¬

ladung gar niebt gewogen werden , und die Ausladung aueb niebt
immer auf einmal , sondern in mebreren Xwisebenorten gescbiebt .

Die Ermittelung des Oesammtgewiebts einer Ladung dureb die ^ ieb-

aulnsbme und ^ icbbereebnung erscbeint demnacb niebt als ein
absolut ruverlassiges Verilieationsmittel , sondern nur als ein Don-

trolmittel , um bedeutendere ^ bweiebungen von der auf die
Braebtb riefe gegründeten Declaration ru entdecken . Lei den an-

gefübrten Ligentbümlicbkeiten dieses Dontrolmittels dürfte es da¬
tier nur in der Lücksiebt auf Billigkeit gegen die Zcbilker ge¬
gründet sezm , dass eine gewisse Beblergrenre von etwa 5"/o der
deelarirten Ladung als Uaximum in der ^ rt angenommen werde ,
dass ivnerbalb derselben in unverdäebtigen Bällen , wo der
Nebrbekund dureb die ^ icbberecbnung augensebeinlieb von den

obenangegebenen Lrsaeben berrübrt , dieser ausser ^ cbt gelassen ,
und erst bei Debersebreitung jener Orenre der Nebrbefund rur

Verrollung angesetrt werde .
Der Drossberroglieb Dessiscbe Levollmäebtigte ist beauftragt , diesen

Oegenstand rur Derbeifübrung eines gleicbförmigen Verfabrens
der Lbeinrollämter bierunter , in der (Zentral - Dommission rur

Verbandlung ru bringen , und auf Lrlassung einer dessfallsigen
Vorsebrilt , wie biermit gesebiebt , den Antrag ru stellen .
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